
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Münchholzhausen Nr. 8 „Schattenlänge“ 
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.1 RP Gießen, Schreiben vom 26.02.2014 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.1.1: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Planung sieht auf Grundlage der Entwässerungsstudie vom Planungsbü-
ro Oerter den Bau von zwei Regenrückhaltebecken vor. Ein Regenrückhalte-
becken befindet sich im unbeplanten Innenbereich, fügt sich am Standort 
gem. § 34 BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung ein und ist somit 
planungsrechtlich gesichert. Das andere Regenrückhaltebecken wird in einen 
zweiten Teilgeltungsbereich in den Bebauungsplan aufgenommen. Über den 
Bebauungsplan wird das Baurecht für ein Regenrückhaltebecken für eine 
gedrosselte Einleitung des Oberflächenwassers in den Welschbach geschaf-
fen. Die Stadt Wetzlar bemüht sich derzeit um den Ankauf der hierfür erfor-
derlichen Flächen; die Gespräche dauern noch an. 
Zu 1.1.2: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die entsprechenden Passagen in der Begründung wurden korrigiert. 
 
Zu 1.1.3: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3 

1.1.3 

1.1.3 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.1.4.: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

1.1.4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.2.1: 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
Vor den Erschließungsmaßnahmen wird das gesamte Plangebiet 
einschließlich der Fläche für das Regenrückhaltebecken auf Kampfmittel hin 
untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung werden dem 
Kampfmittelräumdienst im Anschluss wie erbeten zur Verfügung gestellt. 
Folgender Hinweis zum Vorhandesnsein von Kampfmitteln wird in den 
Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen: „Die Auswertung der beim 
Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich 
das im Lageplan näher bezeichnete Gelände in einem Bombenabwurfgebiet 
und im Bereich von ehemaligen Flakstellungen befindet. Vom Vorhandensein 
von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich  ausgegangen 
werden. Eine systematische Überprüfung (Sondierung auf Kampfmittel) ist 
daher vor Beginn der geplanten Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen 
auf den Grundstücken erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnah-
men stattfinden. Des Weiteren bestehen mehrere Verdachtspunkte Des Wei-
teren bestehen mehrere Verdachtspunkte, die auf möglicherweise  noch 
vorhandene Bombenblindgänger hinweisen. Eine Überprüfung der 
Verdachtspunkte ist vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich, auch 
dann, wenn sich der Punkt in einem Radius von 15 m außerhalb des 
Baufeldes befindet.“ 
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Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1.2 Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen, Schreiben 
vom 24.02.2014 

1.2.1 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.2.2: 
Die Übersendung wird zugesagt. 

1.2.2 



  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.3.1: 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Es wird daher nun ein entsprechender Abschnitt zu den Innenentwicklungs-
potenzialen im Stadtgebiet von Wetzlar in die Begründung aufgenommen. Es 
liegt ansonsten eine Stellungnahme der Obere Landesplanungsbehörde vor, 
die diesbezüglich, aber auch insgesamt der Planung eine Vereinbarkeit mit 
den Zielen des Regionalplan Mittelhessen bescheinigt. 
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STELLUNGNAHME: 1.3 Der Kreisausschuss – Abteilung für den ländlichen 
Raum , Schreiben vom 13.02.2014 

1.3.1 



  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.3.2: 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Im Abschnitt 3 der Begründung 
„Analyse der Innenentwicklungspotenziale nach § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB“ 
erfolgt eine Darstellung der Baulücken in Münchholzhausen. Bemühungen, 
die privaten Baugrundstücke dem Immobilienmarkt zugänglich zu machen, 
waren bislang nicht erfolgreich, da viele Eigentümer ihre Bauplätze für ihre 
Nachkommen reservieren oder als Geldanlage betrachten. Gegenwärtig 
werden daher weitere Maßnahmen getroffen, wie z. B. das kommunale 
Förderprogramm „Jung kauft Alt“, um private Altbauten für dem 
Immobilienmarkt mobilisieren zu können. Die Darstellung der konkreten 
Nachfragesituation kann ansonsten naturgemäß keinen verbindlichen 
Charakter entfalten. 
 

1.3.2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.4.1: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Planung sieht auf Grundlage der Entwässerungsstudie vom Planungsbü-
ro Oerter den Bau von zwei Regenrückhaltebecken vor. Ein Regenrückhalte-
becken befindet sich im unbeplanten Innenbereich, fügt sich am Standort 
gem. § 34 BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung ein und ist somit 
planungsrechtlich gesichert. Das andere Regenrückhaltebecken wird in einen 
zweiten Teilgeltungsbereich in den Bebauungsplan aufgenommen. Über den 
Bebauungsplan wird das Baurecht für ein Regenrückhaltebecken für eine 
gedrosselte Einleitung des Oberflächenwassers in den Welschbach geschaf-
fen. Die Stadt Wetzlar bemüht sich derzeit um den Ankauf der hierfür erfor-
derlichen Flächen; die Gespräche dauern noch an. 
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STELLUNGNAHME: 1.4 NABU, Schreiben vom 09.02.2014 

1.4.1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.5.1: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Es wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine spezielle 
Artenschutzprüfung, in deren Rahmen Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung 
und -minimierung geprüft worden sind. 
 
Zu 1.5.2: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; der Anregung wird nicht gefolgt. 
Entwicklungsmaßnahmen auf den verbleibenden Flächen zwischen den 
Stadtteilen Münchholzhausen und Dutenhofen sind nicht vorgesehen, da 
dadurch weitere landwirtschaftlich genutzten Flächen verloren gehen. 
Vielmehr wird der erforderliche Ausgleich auf bereits geplanten und 
genehmigten Flächen in der Lahnaue zwischen Niedergirmes und 
Garbenheim (Garbenheimer Aue) durchgeführt. 
 
Zu 1.5.3: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Der Vorschlag wird bei der Ausbauplanung zu den Regenrückhaltebecken 
berücksichtigt. 
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STELLUNGNAHME: 1.5 Naturschutzverbände des Lahn-Dill-Kreises und der 
Stadt Wetzlar, Eingang nach dem 03.03.2014 

1.5.1 

1.5.3 

1.5.2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.6.1: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Planung sieht auf Grundlage der Entwässerungsstudie vom Planungsbü-
ro Oerter den Bau von zwei Regenrückhaltebecken vor. Ein Regenrückhalte-
becken befindet sich im unbeplanten Innenbereich, fügt sich am Standort 
gem. § 34 BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung ein und ist somit 
planungsrechtlich gesichert. Das andere Regenrückhaltebecken wird in einen 
zweiten Teilgeltungsbereich in den Bebauungsplan aufgenommen. Über den 
Bebauungsplan wird das Baurecht für ein Regenrückhaltebecken für eine 
gedrosselte Einleitung des Oberflächenwassers in den Welschbach geschaf-
fen. Die Stadt Wetzlar bemüht sich derzeit um den Ankauf der hierfür erfor-
derlichen Flächen; die Gespräche dauern noch an. 
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STELLUNGNAHME: 1.6 Der Kreisausschuss – Abteilung Umwelt, Natur und 
Wasser, Schreiben vom 11.02.2014 

1.6.1 



  
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.6.2.: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Textteil des Bebauungsplanes auf-
genommen. 
 
Zu 1.6.3.: 
Der Anregung wird gefolgt. 
In den Bebauungsplan wird eine Festsetzung zur Reduzierung des 
Versiegelungsgrades durch versickerungsfähige Beläge hinzugefügt. Ferner 
werden Hinweise zur Versickerung von Niederschlagswasser unkritischer 
Herkunft und Oberflächenwasser kritischer Herkunft in den Textteil des 
Bebauungsplanes aufgenommen. Darüber hinaus wird festgesetzt, dass das 
auf nicht begrünten Dachflächen anfallende Regenwasser in Zisternen zu 
sammeln ist. Das Fassungsvermögen der Zisterne muss in den 
Wohngebieten mind. 25 l/m² der projizierten Dachfläche und in den 
Mischgebieten mind. 15 l/m² der projizierten Dachfläche betragen. 
 
Zu 1.6.4.: 
Der Anregung wird gefolgt. 
In den Hinweisen zum Bebauungsplan wird unter Punkt 5.2 ein Hinweis 
aufgenommen, dass die Versickerung von Oberflächenwasser kritischer 
Herkunft (gewerblich oder industriell genutzte Flächen) sowie für eine 
konzentrierte Versickerung von Oberflächenwasser über 
Versickerungsanlagen (Rigolen, Sickerschächte, Sickergräben) eine 
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist 
auf Ebene der Vorhabenplanung einzuholen. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Zu 1.6.5.: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Bewertung des Schutzgutes Boden erfolgt im Rahmen des nunmehr 
vorliegenden Umweltberichtes. Hinweise zum Bodenschutz wurden in den 
Textteil des Bebauungsplanes übernommen. 
 

1.6.2 

1.6.3 

1.6.4 

1.6.5 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.7.1.: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 1.7.2.: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das zuständige Fachamt wird 
benachrichtigt. Im Rahmen der Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
Handlungsbedarf. 
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STELLUNGNAHME: 1.7 Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 
10.02.2014 

1.7.1 

1.7.2 



  



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.8.1.: 
Der Hinweis wird im Rahmen der Bauleitplanung berücksichtigt. 
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STELLUNGNAHME: 1.8 Wasserverband Kleebach, Schreiben vom 17.02.2014 

1.8.1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.9.1 
Die Hinweise werden in der Bauleitplanung und der Umlegung berücksichtigt. 
Es wird eine 2,5 x 3,5 m große Versorgungsfläche für eine Trafostation im 
nördlichen Teil des Plangebietes innerhalb der Grünfläche festgesetzt. 
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STELLUNGNAHME: 1.9 RP enwag, Schreiben vom 10.06.2014 
 

1.9.1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.10.1.: 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Ein Leistungsfähigkeitsnachweis liegt vor. Der Nachweis konnte mit der Qua-
litätsstufe A für alle Ausbaustufen erbracht werden und wird im Rahmen der 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB Hessen Mobil zur Verfügung gestellt. 
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STELLUNGNAHME: 1.10 Hessen Mobil, Schreiben vom 13.02.2014 

1.10.1 



 Zu. 1.10.2.: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Belange des öffentlichen Personennahverkehrs werden in der Begründung zum Bebauungsplan 
unter Punkt 5.3. gewürdigt. 

Zu 1.10.3.: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Ein prüfffähiger 
Entwurf des Knotenpunktes erfolgt durch das zuständige Fachamt im Rahmen der Ausbauplanung. 

Zu 1.10.4.: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Ein detaillierter 
Entwurf des Knotenpunktes erfolgt durch das zuständige Fachamt im Rahmen der Ausbauplanung. 

Zu 1.10.5.: 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Eine Klärung der zukünftigen Lage der Ortsdurchfahrtsgrenze bzw. des Standortes der Ortstafel soll in 
Abstimmung zwischen den zuständigen städtischen Fachämtern und Hessen Mobil erfolgen. Auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Zu 1.10.6.: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Es wird eine entsprechende Signatur in den zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes aufgenommen. 

Zu 1.10.7.: 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Im Rahmen der Abstimmung zur Verlagerung der Ortsdurchfahrt (s. Punkt 1.10.5) soll geprüft werden, 
ob die Ortsdurchfahrtsgrenze und der Standort der Ortstafel auf die Höhe des Wirtschaftsweges östlich 
des Mischgebietes am östlichen Rand des Geltungsbereiches verlegt werden kann, so dass die Gebiete 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht mehr durch auf freien Strecken geltende Bauverbots- 
und Beschränkungszonen tangiert sind. In diesem Fall gäbe keinen weiteren Bedarf, entsprechende 
Zonen als nachrichtliche Übernahme in den zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes zu übernehmen. 

Zu 1.10.8.: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Planung der Verkehrsflächen liegt eine Verkehrsuntersuchung von Heinz + Feier, Wiesbaden zu 
Grunde, die das durch die neuen Baugebiete erzeugte Verkehrsaufkommen abschätzt und die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit der geplanten Knotenpunkte bestätigt. 

Zu 1.10.9.: 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Die entsprechenden Gutachten werden Hessen Mobil im Rahmen der 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB als Grundlage für die weitere Abstimmung zur Verfügung gestellt. 

1.10.2 

1.10.3 

1.10.4 

1.10.5 

1.10.6 

1.10.7 

1.10.8 

1.10.9 



  



  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.10.10 
Der Hinweis wird im weiteren Verfahren berücksichtigt. 

1.10.10 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.11.1.: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Belange des öffentlichen Personennahverkehrs werden in der 
Begründung zum Bebauungsplan unter Punkt 5.3. gewürdigt und in der 
Planung berücksichtigt. 
Das Plangebiet ist durch die Lokalbuslinie 11 (Wetzlar-Gießen) mit der 
Haltestelle ‚Stockwiese‘ an der Gießener Straße an den Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden. Es wird im Rahmen des Umbaus 
des Knotenpunktes Gießener Straße/Stockwiese zu einem Kreisverkehrsplatz 
geprüft, ob die Haltestelle, die sich derzeit auf Höhe der Gießener Straße 3 
bis 5 befindet, in Richtung Sondergebiet „Einzelhandel“ verschoben wird. In 
diesem Zuge wird auch eine fußläufige Verbindung der Gießener Straße zum 
Lebensmittelmarkt angelegt. 
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STELLUNGNAHME: 1.11 RMV, Schreiben vom 17.02.2014 

1.11.1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.12.1.: 
Die Hinweise werden berücksichtigt; den Anregungen wird gefolgt. 
Es wurde eine magnetische Prospektion der betroffenen Fläche durchgeführt. 
Das Resultat der geophysikalischen Untersuchungen zeigt insgesamt 21 
Rundstrukturen, die sich mit Resten hallstattzeitlicher Hügelgräber 
assoziieren lassen. Die vermuteten Grabanlagen sind eingeebnet und zum 
Teil tiefgründig zerstört. Nach Erkenntnissen des Kampfmittelräumdienstes 
Hessen sind im Messgebiet einige Bombentrichter anzutreffen. Da 
Bombentrichter ähnliche Dimensionen und Muster wie die postulierten 
Grabhügel aufweisen, kann eine Gewissheit der Herkunft der Anomalien nur 
über direkte Aufschlüsse im Gelände erlangt werden. Seitens des 
Landesamtes für Denkmalpflege wurde daraufhin die Baufeldfreigabe in 
Aussicht gestellt mit der Auflage, dass die Räumungsarbeiten des 
Kampfmittelräumdienstes gutachterlich von einer archäologischen 
Grabungsfirma begleitet werden.  
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STELLUNGNAHME: 1.12 hessenARCHÄOLOGIE, Schreiben vom 11.02.2014 

1.12.1 



  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.1.1.: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2.1.2.: 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Im Abschnitt 3 der Begründung 
„Analyse der Innenentwicklungspotenziale nach § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB“ 
erfolgt eine Darstellung der Baulücken in Münchholzhausen. Bemühungen, 
die privaten Baugrundstücke dem Immobilienmarkt zugänglich zu machen, 
waren bislang nicht erfolgreich, da viele Eigentümer ihre Bauplätze für ihre 
Nachkommen reservieren oder als Geldanlage betrachten. Gegenwärtig 
werden daher weitere Maßnahmen getroffen, wie z. B. das kommunale 
Förderprogramm „Jung kauft Alt“, um private Altbauten für dem 
Immobilienmarkt mobilisieren zu können. Die Darstellung der konkreten 
Nachfragesituation kann ansonsten naturgemäß keinen verbindlichen 
Charakter entfalten. 
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STELLUNGNAHME: 2.1 Fam. Stroh, Schreiben vom 17.02.2014 

2.1.1 

2.1.2 

 



 Zu 2.1.3.: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vorraussetzungen zur 
Entwicklung eines neuen Baugebietes, um den dringenden Bedarf an 
Baugrundstücken für Ein- und Zweifamilienwohnhäuser zu decken. Weiterhin kann 
mit dem Bebauungsplan die Voraussetzung zur nachhaltigen Verbesserung der 
Versorgungsstruktur im Stadtteil Münchholzhausen geschaffen werden. Hierzu soll im 
Süden des Plangebietes ein Sondergebiet entwickelt werden, um das Baurecht für 
einen Lebensmittel- und Getränkemarkt ansiedeln zu können. Derzeit verfügt 
Münchholzhausen über keine eigene Grundversorgung im Lebensmittelbereich. Die 
Planung berücksichtigt daher die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung im Sinne des § 1 
Abs. 6 Nr. 2 BauGB und die Belange der Wirtschaft im Interesse einer 
verbrauchernahen Versogung gem § 1 Abs. 6 Nr. 8a BauGB. 

Zu 2.1.4.: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf eine zusätzliche verkehrliche Anbindung des Plangebietes an die 
Weingartenstraße oder die Hohe Straße wird im 1. Bauabschnitt verzichtet und sind 
aus verkehrsplanerischer Sicht für die Erschließung des Gebietes nicht erforderlich. 
Eine durchgehende Fahrstraße in Verlängerung der Gartenstraße wird von den 
Anliegern der Gartenstraße aufgrund der Befürchtung der Verkehrszunahme 
abgelehnt. Eine fußläufige Verbindung in das westlich angrenzende Siedlungsgebiet 
und in den Außenbereich ist über separate Fußwege bzw. Wirtschaftswege gesichert. 

Zu 2.1.5.: 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Die geplante Straße im Mischgebiet wurde auf eine Breite von 9,0 m reduziert, was 
einen Begegnungsverkehr LKW/Pkw bei verminderter Geschwindigkeit (5,5 m 
Fahrbahn zuzüglich je 0,25 m Rinne) und die Anlage von beidseitigen Gehwegen mit 
jeweils einer Breite von 1,5 m ermöglicht. Ein noch schmalerer Straßenquerschnitt 
würde zu Lasten der Gehwege gehen, die mit je 1,5 m bereits ein Mindestmaß an 
Breite aufweisen. Insofern wird von einer noch schmaleren Straßenbreite abgesehen. 
An der Planung des Wendehammers in einer für die verkehrliche Belange von 
Mischgebieten erforderlichem Dimensionierung wird festgehalten. 

Zu 2.1.6.: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan zum Zeitpunkt der Beteiligung 
über keine Rechtskraft verfügt. Öffentliche und private  Belange sind im Rahmen der 
Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und unterreinadner gerecht 
abzuwägen. 

Zu 2.1.7.: 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Ein entsprechender Ausschluss von Verkehrsteilnehmern einzelner Betriebe ist 
verkehrsplanerisch nicht möglich. 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird lediglich eine zweckmäßige 
Dimensionierung der Straßenquerschnitte planungsrechtlich gesichert; es 
besteht daher kein weiterer Handlungsbedarf. Die Ausbauplanung erfolgt im 
Anschluss der Bauleitplanung durch das zuständige Fachamt. Der Hinweis 
wird dem zuständigen Fachplanungsamt zur Kenntnis gegeben. 
 
2.2.2.: 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
Es erfolgte eine Einigung mit der Firma Grumbach auf das nun vorliegende 
Erschließungskonzept, welches nunmehr eine Wendemöglichkeit für Lastver-
kehr auf Höhe der Zimmerei vorsieht. Die Wendeanlage ist demnach in Rich-
tung Zimmerei verlängert worden und wird nun an das nördlich geplante 
Wohngebiet angebunden. Eine bauliche Einengung mit Parkplätzen im Stra-
ßenraum (Lkw-Schleuse) soll die Durchfahrt von Lkw‘s in das nördlich an-
grenzende Wohngebiet verhindern. Dieses Erschließungskonzept hat zusätz-
lich den Vorteil von deutlich günstigeren Grundstückszuschnitten sowie eine 
verbesserte Entwässerung in diesem Bereich.  
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STELLUNGNAHME: 2.2 FA Grumbach, Schreiben vom 06.03.2014 

2.2.2 

2.2.1 



  

2.2.2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.3.1.: 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
Die Forderung konnte zum einen bereits durch die von den Anliegern 
gewünschten Festsetzung ihres Gartens als private Grünfläche 
nachgekommen werden, zum anderen muss auf Bauantragsebene von dem 
Investor gutachterlich nachgewiesen werden, dass die Grenzwerte der TA 
Lärm an der benachbarten Wohn- und Mischgebietsbebauung eingehalten 
werden. Notfalls sind aktive Schallschutzmaßnahmen vorzusehen. Dies wird 
im Bebauungsplan in den textlichen Festsetzungen festgesetzt. 
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STELLUNGNAHME: 2.3 Fam. Schmidt, Schreiben vom 17.02.2014 

2.3.1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.4.1.: 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Verlagerung wird im Rahmen der Ausbauplanung des 
Kreisverkehrsplatzes geprüft und - wenn baulich möglich - berücksichtigt. 
 
Zu 2.4.2.: 
Der Anregung wir gefolgt. 
Die geplante Straße im Mischgebiet wurde auf eine Breite von 9,0 m 
reduziert, was einen Begegnungsverkehr LKW/Pkw bei verminderter 
Geschwindigkeit (5,5 m Fahrbahn zuzüglich je 0,25 m Rinne) und die Anlage 
von beidseitigen Gehwegen mit jeweils einer Breite von 1,5 m ermöglicht. Ein 
noch schmalerer Straßenquerschnitt würde zu Lasten der Gehwege gehen, 
die mit je 1,5 m bereits ein Mindestmaß an Breite aufweisen. Insofern wird 
von einer noch schmaleren Straßenbreite abgesehen. An der Planung des 
Wendehammers in einer für die verkehrliche Belange von Mischgebieten 
erforderlichem Dimensionierung wird festgehalten. 
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STELLUNGNAHME: 2.4 Hartmut Weil, Schreiben vom 15.02.2014 

2.4.1 

2.4.2 



 


